
Satzung Tram für Kiel e.V. – Beschlossen am 14.03.2023

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr
1. Der Verein führt den Namen "Tram für Kiel e.V." �nd ist im Vereinsregister

eingetragen.
2. Der Verein hat seinen Sitz in Kiel.
3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins, Ziele, Aufgaben
Der Verein ist selbstlos, �npolitisch, �nparteiisch �nd �nkonfessionell tätig. Er verfolgt
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Ziele, sondern vielmehr a�sschließlich �nd
�nmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes "ste�erbegünstigte
Zwecke" der Abgabenordn�ng.
Zweck des Vereins ist die Förder�ng des Umweltsch�tzes.
Die Förder�ng des Umweltsch�tzes wird dad�rch erreicht,
1. dass der Verein d�rch Öffentlichkeitsarbeit z�r Förder�ng des Schienenverkehrs -

insbesondere der geplanten Tram - als öffentliches regionales Verkehrsmittel
beiträgt. Der Verein verfolgt dabei keine eigenen betriebswirtschaftlichen Ziele.

2. dass der Verein bestrebt ist, der Bevölker�ng die N�tz�ng der Bahn - insbesondere
der Tram - nahe z� bringen. Dabei strebt der Verein a�ch die Z�sammenarbeit mit
anderen 1rganisationen gleicher Zielsetz�ng an.

3. dass der Verein entsprechend Lobbyarbeit gegenüber Politik, Wissenschaft �nd
Wirtschaft betreibt.

4. d�rch Bew�sstseinsbild�ng, dass der regionale �nd allgemeine Schienenverkehr eine
�mweltverträgliche �nd volkswirtschaftlich vernünftige Alternative z�m
Individ�alverkehr einen Beitrag für den Umweltsch�tz d�rch Vermeid�ng �nnötiger
Emissionen (ges�ndheits- �nd klimaschädliche Schadstoffemissionen, Lärm) leistet.

5. d�rch Bew�sstseinsbild�ng, dass die Tram im Wettbewerb der Regionen größte
regional-politische Bede�t�ng hat �nd die Z�sammenarbeit zwischen dem Kieler
Umland �nd der Landesha�ptstadt Kiel stärkt.

Mittel des Vereins dürfen n�r für satz�ngsgemäße Zwecke verwandt werden. Die
Mitglieder erhalten keine Z�wend�ngen a�s Mitteln des Vereins. Es darf keine Person
d�rch A�sgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder d�rch �nverhältnismäßig
hohe Vergüt�ng begünstigt werden.

§ 3 Mitgliedschaft
1. Die Mitglieder des Vereins fördern solidarisch die Zwecke des Vereins. Sonstige

gegebene Konk�rrenzverhältnisse �ntereinander sind a�sgeschlossen �nd die
Mitglieder verpflichten sich, Aktivitäten �nd Erfolge des Vereins nicht gegeneinander
z� verwenden. Ist ein Mitglied seinerseits d�rch 1rganbeschlüsse geb�nden �nd
kann deshalb einen Mehrheitsbeschl�ss des Vereins nicht mittragen, so wird es mit
der Abgabe eines entsprechenden Vot�ms, das dem Beschl�ss beiz�fügen ist, im
Einzelfall von der Verpflicht�ng z�r Solidarität entb�nden.

2. Der Verein hat ordentliche Mitglieder �nd Ehrenmitglieder. 1rdentliche Mitglieder des
Vereins sind natürliche Personen, Unternehmen, Verbände, Vereine, Instit�tionen
a�s Wirtschaft, Handel, Ind�strie, To�rism�s, Gastronomie �.ä. �nd öffentlich-
rechtliche Körperschaften. Die Mitgliederversamml�ng kann d�rch Beschl�ss
Mitglieder oder Nichtmitglieder, die sich �m den Verein oder dessen Ziele besonders



verdient gemacht haben, z� Ehrenmitgliedern ernennen. Ehrenmitglieder genießen
Beitragsfreiheit.

3. Die Mitgliedschaft als ordentliches Mitglied kann erworben werden d�rch eine
A�fnahmeentscheid�ng des Vorstandes. Sie ist schriftlich z� beantragen. Für die
A�fnahme ist eine einfache Mehrheit des Vorstandes erforderlich. Gegen eine
Ablehn�ngsentscheid�ng des Vorstandes kann die Mitgliederversamml�ng anger�fen
werden, die endgültig entscheidet. Ein Anspr�ch a�f A�fnahme besteht nicht.

4. Die Mitgliedschaft endet
- d�rch schriftliche A�strittserklär�ng mit einer Frist von 3 Monaten z�m Ende des

Kalenderjahres gegenüber dem Vorstand;
- bei natürlichen Personen d�rch Tod;
- bei Vereinen, Verbänden �nd Instit�tionen d�rch A�flös�ng;
- d�rch A�sschl�ss, a�f Beschl�ss d�rch die Mitgliederversamml�ng, nach

Vorschlag des Vorstandes. Der A�sschl�ss ist z�lässig, wenn das Mitglied in
erheblichem Maß gegen die Vereinsinteressen verstößt, z�m Beispiel d�rch
Verz�g bei der Beitragszahl�ng (�m 2 Jahre), trotz zweimaliger Mahn�ng oder
wiederholte, �npünktliche Beitragszahl�ng.

§ 4 Mitgliedsbeiträge
1. Z�r Erreich�ng seines Zwecks erhebt der Verein von den Mitgliedern Beiträge. Diese

werden von der Mitgliederversamml�ng a�f Vorschlag des Vorstands festgesetzt.
Das Nähere regelt eine von der Mitgliederversamml�ng z� beschließende
Beitragsordn�ng.

2. Der Verein wird neben den Beiträgen a�s Fördermitteln, öffentlichen Z�schüssen
sowie Spenden finanziert.

§ 5 Organe des Vereins
1rgane des Vereins sind

a) die Mitgliederversamml�ng
b) der Vorstand.

§ 6 Die Mitgliederversammlung
1. Die Mitgliederversamml�ng tritt jährlich mindestens einmal z�sammen.

Versamml�ngsleiter ist der amtierende Vorsitzende; dieser kann sich vertreten
lassen. Eine Mitgliederversamml�ng ist ferner einz�ber�fen, wenn es das Interesse
des Vereins erfordert oder wenn es von mindestens einem Drittel der Mitglieder
schriftlich �nter Angabe des Gr�ndes verlangt wird. Die Einlad�ng erfolgt d�rch den
Vorsitzenden �nter Einhalt�ng einer Frist von zwei Wochen �nter Bekanntgabe der
Tagesordn�ng schriftlich oder in Textform z.B. per Mail oder Fax.

2. Die Mitgliederversamml�ng ist beschl�ssfähig, wenn sie ordn�ngsgemäß eingeladen
ist. Jedes Mitglied kann sich d�rch schriftliche Vollmacht vertreten lassen.

3. Stimmberechtigt sind alle ordentlichen Mitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme.
4. Die Mitgliederversamml�ng beschließt über Gr�ndsatzfragen, die den Zweck des

Vereins betreffen �nd ist z�ständig für
a) die Wahl des Vorstandes,
b) die Wahl der Rechn�ngsprüfer,



c) Genehmig�ng des Ha�shaltsplanes �nd des Jahresabschl�sses,
d) Entlast�ng des Vorstands,
e) Festsetz�ng der Mitgliedsbeiträge, A�fnahmegebühr �nd der Geschäftsordn�ng,
f) Satz�ngsänder�ngen,
g) Vereinsa�flös�ng.

5. Die Mitgliederversamml�ng beschließt mit einfacher Mehrheit der anwesenden �nd
vertretenen Stimmen, soweit nicht Gesetz oder diese Satz�ng etwas anderes
vorschreiben. Satz�ngsänder�ngen bedürfen einer Mehrheit von drei Vierteln der der
anwesenden �nd vertretenen Stimmen. Für die A�flös�ng des Vereins ist eine
Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden �nd vertretenen Stimmen erforderlich.
Über die Beschlüsse der Mitgliederversamml�ng ist eine Niederschrift anz�fertigen.
Diese ist vom Versamml�ngsleiter z� �nterzeichnen.

6. Die Mitgliederversamml�ng ist nicht öffentlich, es sei denn die
Mitgliederversamml�ng oder der Versamml�ngsleiter lassen anderes z�.

§ 7 Vorstand
1. Der Vorstand besteht a�s dem Vorsitzenden oder der Vorsitzenden, zwei

stellvertretenden Vorsitzenden �nd bis z� drei BeisitzerInnen. Er wird a�f die Da�er
von zwei Jahren gewählt. Die Gewählten bleiben so lange im Amt, bis eine
ordn�ngsgemäße Ne�wahl vorgenommen ist. Die Wiederwahl ist z�lässig.

2. Bei A�sscheiden eines geschäftsführenden Vorstandsmitglieds bestimmt eine
a�ßerordentliche Mitgliederversamml�ng �nverzüglich die Nachfolge.

3. Vorstand i. S. § 26 BGB sind der oder die Vorsitzende �nd die beiden
StellvertreterInnen (geschäftsführender Vorstand). Jedes geschäftsführende
Vorstandsmitglied ist alleine vertret�ngsberechtigt.

4. Der geschäftsführende Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. Er ist für alle
Angelegenheiten des Vereins z�ständig, die nicht der Mitgliederversamml�ng
vorbehalten sind.

5. Der Vorstand beschließt mit einfacher Mehrheit der Stimmen, soweit nicht Gesetz
oder diese Satz�ng etwas anderes vorschreiben. Bei Stimmengleichheit entscheiden
die Stimme des oder der Vorsitzenden. Der Vorstand ist beschl�ssfähig, wenn
sämtliche Vorstandsmitglieder mit einer Frist von mindestens 7 Tagen eingeladen
w�rden �nd mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist, dar�nter der
Vorsitzende oder bei dessen Verhinder�ng einer seiner Stellvertreter.

6. Über die Beschlüsse des Vorstands ist eine Niederschrift anz�fertigen. Beschlüsse
können a�ch a�f schriftlichem Weg herbeigeführt werden, wenn keine Sitz�ng
verlangt wird.

7. Der Vorstand tritt nach Bedarf, jährlich jedoch mindestens einmal z�sammen. Er
m�ss ferner z�sammentreten, wenn mindestens zwei Mitglieder �nter Angabe der
Gründe es verlangen.

8. Mitgliedern des Vorstands kann die ste�erbegünstigte A�fwandsentschädig�ng
gewährt oder eine Vergüt�ng gezahlt werden. Über die Höhe der Vergüt�ng
entscheidet die Mitgliederversamml�ng. Die Vorstandsmitglieder in
vertret�ngsberechtigter Zahl sind z�m Abschl�ss �nd z�r Beendig�ng von
entsprechenden Verträgen mit anderen Vorstandsmitgliedern ermächtigt. Der
Vorstand ist a�ch ermächtigt, für den Verein tätigen Mitgliedern die ste�erbegünstigte
A�fwandsentschädig�ng z� gewähren.



§ 8 Beirat
1. Der Vorstand kann einen Beirat einber�fen. Seine Mitglieder werden alle zwei Jahre

ne� einber�fen.
2. Der Beirat berät den Vorstand in fachlichen Fragen. Seine Mitglieder stehen mit ihrem

Namen öffentlich für die Ziele des Vereins ein.
3. Die Mitglieder des Beirats müssen keine Vereinsmitglieder sein. Sie sind

ehrenamtlich tätig �nd erhalten keine Vergüt�ng oder sonstige Z�wend�ngen.

§ 9 Kassenprüfung
Die Mitgliederversamml�ng wählt zwei Rechn�ngsprüfer für den Zeitra�m von 2 Jahren.
Die Jahresrechn�ng für ein abgela�fenes Geschäftsjahr ist von allen Prüfern z� prüfen.
Der Prüfbericht ist z�r Entlast�ng des Vorstands der Mitgliederversamml�ng vorz�legen.

§ 10 Geschäftsführung
1. Der Vorstand ist berechtigt, z� seiner Unterstütz�ng eine Geschäftsführ�ng

einz�richten. Für Abschl�ss �nd Beendig�ng der Dienstverträge ist der Vorstand
z�ständig.

2. Die Geschäftsführ�ng ist allein dem Vorstand disziplinarisch �nterstellt �nd
organisatorisch z�geordnet. Der Vorstand gibt der Geschäftsführ�ng die
Geschäftsorganisation vor �nd ist für alle damit im Z�sammenhang stehenden
Maßnahmen, Änder�ngen, Überwach�ngen etc. allein z�ständig.

3. Die Geschäftsführ�ng führt die Geschäfte des Vereins �nd organisiert das
Vereinsleben nach Vorgabe des Vorstands �nd hat die „Zentralen Dienste“ für die
Vereinsverwalt�ng sicherz�stellen. Die Vertret�ngsbef�gnis ist a�f die Geschäfte der
la�fenden Verwalt�ng �nd die Vereinsarbeit beschränkt.

4. Die Geschäftsführ�ng kann sich mit vorheriger Z�stimm�ng des Vorstands z�r
Erfüll�ng ihrer A�fgaben sachk�ndiger Dritter bedienen.

§ 11 Auflösung des Vereins
Im Falle der A�flös�ng des Vereins oder bei Wegfall ste�erbegünstigter Zwecke ist das
nach Erfüll�ng der z�m Zeitp�nkt der A�flös�ng bestehenden Verbindlichkeiten
verbleibende Vermögen z�r weiteren Erreich�ng des Vereinszwecks z� verwenden. Z�r
vorgenannten Zweckerreich�ng wird der Verein "Verkehrscl�b De�tschland,
Landesverband Nord e.V." bestimmt. Bei Vereinsa�flös�ng sind bis z� drei Liq�idatoren
z� bestellen. Jeweils zwei von ihnen vertreten den Verein gemeinsam.

§ 12 Schlussbestimmungen
Die Satz�ng w�rde in der vorliegenden Form in der Gründ�ngsversamml�ng des Vereins
am 04. Mai 2010 festgelegt. Sie tritt im Innenverhältnis mit sofortiger Wirk�ng (direkt
nach Beschl�ssfass�ng), im A�ßenverhältnis mit der Eintrag�ng in das Vereinsregister in
Kraft.
Sollten einzelne Bestimm�ngen der Satz�ng ganz oder teilweise �ngültig sein, wird
hiervon die Wirksamkeit der übrigen Bestimm�ngen nicht berührt. Die Satz�ng ist dann
d�rch Beschl�ss der Gründ�ngsmitglieder nach Möglichkeit so z� ergänzen oder z�
ersetzen, dass der beabsichtigte Zweck erreicht wird. Dasselbe gilt, wenn sich bei
D�rchführ�ng der Satz�ng eine a�sfüll�ngsbedürftige Lücke ergeben sollte.


